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ner von der gesetzlichen Erbfolge nicht be-

rücksichtig wird. Auch bei einer ehelichen

Gemeinschaft erbt der zurückbleibende

Partner nicht allein, wenn aus der Ehe keine

Kinder hervorgegangen sind: Eltern und

Geschwister des Verstorbenen stehen in Er-

bengemeinschaft mit dem verbliebenen

Partner, er kann also nur gemeinschaftlich

mit ihnen über das Erbe verfügen. Hinter-

lässt der Verstorbene Kinder, steht dem ver-

bliebenen Partner und den Kindern jeweils

die Hälfte des Erbes zu. Hinterlässt ein

Deutscher etwa nur geringe Vermögenswer-

te in Deutschland und erhebliches Grundei-

gentum in Florida, können enterbte Pflicht-

teilsberechtigte nur an dem deutschen,

nicht aber dem floridianischen Nachlass

Ansprüche geltend machen.

Insbesondere in Fällen von Nachlassspal-

tung, bei denen die Bewertung der deut-

schen Vermögenswerte nach dem deutschen

Erbrecht und jene der floridianischen nach

dortigem Erbrecht erfolgt, kann eine recht-

zeitige Nachlassplanung finanzielle Verluste

und Erbstreitigkeiten vermeiden. Dem

deutschen Erblasser bieten sich vielfältige

Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur, um

eventuelle Pflichtteilsansprüche zu begren-

zen. Auch erbschaftsrechtliche Steueraspek-

te und unterschiedliche gesetzliche Freibe-

träge sind zu berücksichtigen.

Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar, sondern

dient ausschließlich der allgemeinen Information.

Vorsicht,
Nachlassspaltung!
Eine jüngste Umfrage der Deutschen Bank ergab, dass lediglich

39 Prozent künftiger Erblasser ein Testament verfassen und dass

Erbstreitigkeiten zunehmend Gegenstand von rechtlichen Auseinander-

setzungen sind – vor allem dann, wenn der Verstorbene auch

über ausländischen Immobilienbesitz verfügte.

L E B E N  &  A R B E I T E N

Im amerikanischen Privatrecht wird zwi-

schen beweglichem und unbeweglichem Ver-

mögen unterschieden. Für das bewegliche

Nachlassvermögen findet das Erbrecht des

Staates Anwendung, in dem der Erblasser sei-

nen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Beim un-

beweglichen Vermögen, also Immobilien, wird

das Erbrecht des Bundesstaates angewandt, in

dem das Grundeigentum gelegen ist. Ist also

ein Deutscher Eigentümer einer Immobilie in

Florida, unterliegt diese im Erbfall zwingend

dem dortigen Erbrecht. Dieses Prinzip kann

erhebliche Auswirkungen haben, da das flori-

dianische Erbrecht unter anderem keinen

Pflichtteilsanspruch für Kinder kennt.

Zunächst ist dabei zu prüfen, ob der Erb-

lasser ein auch in Florida gültiges Testament

hinterlassen hat. Auf die in verschiedenen

Ländern unterschiedlichen Formvorschrif-

ten für die Abfassung von Testamenten wur-

de schon oft hingewiesen. Es gilt, dass ein in

Deutschland formwirksam verfasstes Testa-

ment in Florida vom Nachlassgericht nicht

anerkannt wird, wenn es nicht den dortigen

Vorschriften entspricht. So erfordern privat-

schriftliche Testamente in Florida die Anwe-

senheit von zwei Zeugen, und die in

Deutschland wirksamen handschriftlichen

Testamente haben hier keine Gültigkeit. Hat

der deutsche Erblasser mit Vermögenswer-

ten in Deutschland und Florida kein Testa-

ment hinterlassen oder wird sein deutsches

Testament in Florida nicht anerkannt, wird

die gesetzliche Erbfolge nach floridiani-

schem Erbrecht bestimmt.

Die Erbfolge nach deutschem Erbrecht

kann unerwünschte Konsequenzen haben.

Dies gilt nicht nur für nichteheliche Lebens-

gemeinschaften, bei denen der Lebenspart-
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